
Friedhofsgebührenordnung der Friedhöfe Schorbus und Laubst 
 

Nach § 36 Abs.2 des Kirchengesetzes über die Friedhöfe (Friedhofsgesetz) der 
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg vom 07.11.1992 (KABl. Nr. 13/1992) einschl. 
Änderung § 36 durch Verordnung mit Gesetzeskraft vom 24.April 1998 hat der 
Gemeindekirchenrat der Evangelischen Kirchengemeinde Leuthen-Schorbus in seiner 

Sitzung am  07.12.2015 nachfolgende Friedhofsgebührenordnung beschlossen. 
 
Allgemeine Bestimmungen 
Alle Gräber (Erdbestattung) werden nach Osten ausgerichtet. Es wird der Reihe nach 
beerdigt. Die Ruhefrist beträgt 25 Jahre. Kein Grab darf anonym bleiben. 
Die Gestaltung der Grabstelle ist genehmigungspflichtig. Das Pflanzen von Ziergehölzen ist 
nicht gestattet. Bitte benutzen sie den Abfallbehälter (Container) für kompostierbare Abfälle 
und die Restmülltonne für die sonstigen Abfälle. Gläser dürfen auf dem Friedhof nicht 
verbleiben. Die Denkmalsgebühr wird gestaffelt erhoben (bis 55 cm Breite 60 € und bis 80 
cm Breite 120 € bei einer Höhe bis 90 cm). Größere Grabmähler dürfen nicht errichtet 
werden. 
 

 Gebührensätze der hoheitlichen Leistungen 
 
Einzelgrab - Grabberechtigungsgebühr   390 €  
 - Grabmalsgebühr (bis 55 cm breit)    60 € 

      450 €   
  
Doppelgrab - Grabberechtigungsgebühr   780 €   

  - Grabmalsgebühr  (bis 80 cm breit)  120 € 
        900 €                  
  
 
Urnengrab - Grabberechtigungsgebühr   340 €   
  - Grabmalsgebühr  liegend/stehend      25€ / 50 € 

     365 € /390 €               
  
 
Kindergrab - Grabberechtigungsgebühr   340 €   

  - Grabmalsgebühr                           50 € 
          390 €  

 

 
Pflegelose Gräber auf dem Friedhof Schorbus 
Feuerbestattung, Einzelurne mit Namensplatte 
Im Rasen.                          610 € 
               
 
Nutzung der Kirchen 

- für den Trauergottesdienst  (Schorbus u. Laubst)           80 €   
- für weltliche Trauerfeier (nur Laubst)                          160 € 

 
Diese Gebührenordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Drebkau in Kraft, spätestens aber am 01.01.2016. Maßgebend für die Anwendung ist der 
Tag der Zusage der Leistung. 
 
Schorbus, den  07.12.2015  
 
 
Der Gemeindekirchenrat der Kirchengemeinde 
Leuthen/Schorbus 


